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Der mit der Riester-Reform 2001 in die Rentenan-
passungsformel eingeführte Riesterfaktor und 

der mit der Nachhaltigkeitsreform 2004 geschaffene 
Nachhaltigkeitsfaktor hatten zum Ziel, die Renten-
steigerungen im Vergleich zu den Lohnsteigerungen 
zu dämpfen. Damit sollte das Rentenniveau graduell 
gesenkt und Beitragssatzsteigerungen auch langfris-
tig begrenzt werden. Mit der Nachhaltigkeitsreform 
wurde allerdings im Gesetzgebungsverfahren noch ei-
ne Schutzklausel ins Gesetz eingefügt, die verhindern 
sollte, dass es durch die Wirkung des Riesterfaktors 
und des Nachhaltigkeitsfaktors zu Rentensenkungen 
kommt.

Gerade im Jahr 2005, als der Nachhaltigkeitsfak-
tor erstmalig zur Anwendung kommen sollte, waren 
die für die Rentenanpassungen relevanten Lohn-
steigerungen so gering, dass es durch die Wirkung 
des Nachhaltigkeitsfaktors zu Rentensenkungen ge-
kommen wäre. Somit wirkte schon im Jahr 2005 die 
Schutzklausel, der Nachhaltigkeitsfaktor wurde also 
gleichsam „abgeschnitten“, das Ziel, das Rentenni-
veau allmählich zu senken, um den Beitragssatz zu 
stabilisieren, schon im ersten Jahr der Anwendung 
verfehlt.

Im Jahr 2006 kam die Schutzklausel erneut zum Ein-
satz. Als Ergebnis waren die Rentenausgaben im Jahr 
2007 um 3,3 Mrd. Euro höher als ohne Schutzklausel. 
Man sprach von einer Bugwelle, die die Rentenversi-
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cherung vor sich herschiebe. Denn die Mehrausgaben 
aufgrund der 2005 und 2006 unterbliebenen Renten-
senkungen wären dauerhaft Jahr für Jahr zusätzlich 
angefallen. Forderungen nach einem Nachholen der 
unterbliebenen Rentenkürzungen wurden laut.1

Mit dem Altersgrenzenanpassungsgesetz 2007 
wurde die sogenannte modifi zierte Schutzklausel ein-
geführt, die vorsah, ab dem Jahr 2011 die aufgrund 
der Wirkung der Schutzklausel unterbliebenen Ren-
tensenkungen nachzuholen. Dieses Nachholen sollte 
so vorgenommen werden, dass die sich aus der Ren-
tenanpassungsformel in einem Jahr ergebenden Ren-
tensteigerungsraten solange halbiert werden, bis der 
Nachholbedarf abgebaut ist.

Doch noch bevor der angehäufte Nachholberg ab-
getragen werden konnte, wurden im Jahr 2008 mit 
dem Aussetzen des Riester-Faktors für die Rentenan-
passungen der Jahre 2008 und 2009 erneut die Ziele 
der Riester- und Nachhaltigkeitsreform, das Renten-
niveau allmählich zu senken, konterkariert und gleich-
zeitig das Nachholen für die Jahre 2012 und 2013 ver-
sprochen.

Mitte 2009 kam dann die sogenannte Rentengaran-
tie, die eine Rentenkürzung nun gänzlich ausschloss, 
auch wenn die für die Rentenanpassung relevanten 
Löhne sinken sollten. Durch die Rentengarantie un-
terbliebene Rentenkürzungen sollen ebenfalls ab dem 
Jahr 2011 nachgeholt werden, nach dem gleichen 
Mechanismus wie die unterbliebenen Rentenkürzun-

1 Vgl. z.B. M. G a s c h e : Neue Rentenanpassungsformel: „Schutz-
klausel“ erfordert „Nachholfaktor“, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 85. 
Jg. (2005), H. 7, S. 471-476; oder E. B o m s d o r f : Ein Vorschlag zur 
Sicherung der Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenversi-
cherung, in: Deutsche Rentenversicherung, 12/2005, S. 665-674.
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gen durch die Wirkung der Schutzklausel. Im Folgen-
den wird der seit dem Jahr 2005 aufgebaute Nachhol-
berg quantifi ziert und dargestellt, wie lange es dauern 
würde, bis die Nachholung abgeschlossen ist und 
was dies für die Rentenanpassungsraten in dieser Zeit 
bedeutet.2

Intention des Riesterfaktors und 
des Nachhaltigkeitsfaktors

Die Intention des Riesterfaktors und des Nachhal-
tigkeitsfaktors in der Rentenanpassungsformel wird 
klar, wenn man eine stilisierte umlagefi nanzierte Ren-
tenversicherung betrachtet, deren Einnahmen E in 
jedem Jahr den Rentenausgaben G entsprechen. Die 
Ausgaben ergeben sich aus der Durchschnittsrente 
r multipliziert mit der Anzahl der Rentner R: G = r . 

R. Die Einnahmen sind das Produkt aus dem Durch-
schnittsbeitrag je Erwerbstätigem bzw. Beitragszahler 
e und der Anzahl der Beitragszahler B: E = e . B. Dar-
aus folgt für die Budgetgleichung der Rentenversiche-
rung:

(1) r . R = e . B.

Die Relation von Rentnern zu Beitragszahlern R/B 
kann man als Rentnerquotient RQ bezeichnen, so 
dass sich für den Durchschnittsbeitrag ergibt:

(2) e = r . RQ.

Der Beitrag steigt, wenn die Durchschnittsrente zu-
nimmt und/oder der Rentnerquotient sich erhöht. Die 
in Deutschland zu beobachtende demographische 
Entwicklung führt zu einem Anstieg des Rentnerquo-
tienten, weil die Geburtenraten gesunken sind, die 
Lebenserwartung steigt und in den nächsten Jahren 
die in den 1960er Jahren geborenen Babyboomer ins 
Rentenalter kommen. Damit ist bei konstanter Ren-
tenhöhe die Demographieabhängigkeit des Renten-
versicherungsbeitrags evident.

Ist die Beitragszahlung – wie in Deutschland – ein 
Prozentsatz b des beitragspfl ichtigen Einkommens y: 
e = b . y und wird zusätzlich noch ein Zuschuss Z aus 
dem allgemeinen Staatshaushalt ins Rentensystem 
gezahlt (Bundeszuschuss), erhält man unter Berück-
sichtigung der Gleichungen (1) und (2) für den Bei-
tragssatz folgenden Zusammenhang:

(3) b = RN . RQ 

2 Vgl. zu diesem Thema auch S. M o o g , C. M ü l l e r, B. R a f f e l h ü -
s c h e n : Tricksen an der Rentenformel – Rentenpolitik zu Lasten der 
Beitrags- und Steuerzahler, Kurzexpertise des Forschungszentrums 
Generationenverträge im Auftrag der Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft, Freiburg, Juni 2009.

mit RN = r/y als durchschnittliches Rentenniveau und  
Y = y . B als Summe der beitragspfl ichtigen Einkom-
men.3

Gleichung (3) verdeutlicht nun die Zielsetzung des 
Riesterfaktors und des Nachhaltigkeitsfaktors: In-
dem diese beiden Faktoren die Steigerungen der 
Durchschnittsrente r im Vergleich zur Entwicklung des 
durchschnittlichen Lohneinkommens y dämpfen, wird 
das Rentenniveau RN reduziert und damit der vom 
Anstieg des Rentnerquotienten erzeugte Beitrags-
satzerhöhungsdruck abgeschwächt. Die beiden Fak-
toren sollen also die Beitragssatzsteigerungen dämp-
fen und dafür sorgen, dass die Rentenversicherung 
trotz Alterung fi nanzierbar bleibt. Dadurch, dass ei-
nerseits die Beitragssatzsteigerungen für die Jungen 
gedämpft, aber nicht gänzlich vermieden werden und 
andererseits die Rentner auf einen Teil ihrer Rentener-
höhungen verzichten, sollte eine Verteilung der demo-
graphischen Lasten auf Jung und Alt erreicht werden.

Wirkung der Schutzklausel und des Aussetzens 
des Riesterfaktors

Vereinfacht ergibt sich der Rentenanpassungsfak-
tor p in einem Jahr aus folgender Gleichung:

(4)      p = Lohnfaktor . Riesterfaktor . Nachhaltigkeits-
faktor

Die mit der Nachhaltigkeitsreform eingeführte 
Schutzklausel des § 68 SGB VI setzt den Riesterfak-
tor und den Nachhaltigkeitsfaktor dann aus, wenn 
sie zu Rentensenkungen führen würden. Dies wäre 
erstmalig im Jahr 2005 der Fall gewesen. Die für die 
Rentenanpassung relevante Lohngröße ist im Wes-
ten um 0,12% gestiegen (Lohnfaktor = 1,0012) und 
im Osten um 0,21% (Lohnfaktor = 1,0021). Der Ries-
terfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor hätten jeweils 
eine Rentendämpfung um rund 0,6 Prozentpunkte 
bewirkt (Riesterfaktor = 0,9938; Nachhaltigkeitsfak-
tor = 0,9939). Ohne Schutzklausel hätte also eine Ren-
tensenkung im Westen um rund 1,1% ( p = 0,9889) 
und in Ostdeutschland um 1,0% stattfi nden müssen 
( p = 0,9900). Stattdessen wurden die Renten auf-
grund der Schutzklausel konstant gehalten. Die ei-
gentlich vorgesehene Rentenniveausenkung fand da-
mit in geringerem Ausmaß statt und die Rentenausga-
ben waren 2005 um rund 1 Mrd. Euro höher als ohne 
Schutzklausel. Im Jahr 2006 wirkte die Schutzklausel 
erneut. Diesmal wurde eine Rentensenkung im Wes-

3 Die Größe Z/Y kann somit als „Beitragssatz der Steuerzahler“ mit der 
Lohnsumme Y als Bemessungsgrundlage interpretiert werden und der 
Zuschuss Z als Beitragszahlung. Entsprechend steigt in Deutschland 
der Bundeszuschuss, wenn die Bruttolöhne und -gehälter zunehmen.
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ten um 0,65% und im Osten um 0,3% verhindert (vgl. 
Tabelle), so dass insgesamt im Westen die Renten seit 
Juli 2006 um 1,75% höher ausfallen und im Osten um 
1,3%. 

Im Jahr 2008 wurde für die Rentenanpassungen 
2008 und 2009 die im Riesterfaktor enthaltene soge-
nannte Riester-Treppe ausgesetzt.4 In beiden Jahren 
hätte die Riester-Treppe jeweils zu einer Rentendämp-
fung von 0,64 Prozentpunkten geführt. Insgesamt 
bedeutet dieses Aussetzen, dass die Renten derzeit 
um fast 1,3% höher liegen als ohne diese Maßnahme, 
was für die Beitragszahler einen um 0,2 Prozentpunk-
te höheren Beitragssatz bedeutet. Auch diese Dämp-
fungen sollen nachgeholt werden: bei den Rentenan-
passungen in den Jahren 2012 und 2013.

Insgesamt sind die Renten damit im Jahr 2009 um 
rund 3% höher als sie ohne Schutzklausel und Aus-
setzen der Riester-Treppe gewesen wären (vgl. Tabel-
le und Abbildung 1). Dieser auf 3% der Rentenaus-
gaben oder rund 6 Mrd. Euro jährlich angewachsene 
Nachholbedarf defi niert den Nachholberg, der abge-
tragen werden muss. Für die Beitragszahler bedeutet 
dies Mehrbelastungen, die sich seit 2005 ausgedrückt 
in Beitragssatzpunkten von 0,1 Prozentpunkten bis 
zu rechnerisch über 0,6 Prozentpunkten aufgebaut 
haben (vgl. Abbildung 2). Insgesamt belaufen sich die 
Mehrbelastungen der Beitragszahler für die Zeit von 
2005 bis 2009 auf knapp 17 Mrd. Euro. Im Jahr 2010 
kommen nochmals über 6 Mrd. Euro hinzu.

4 Der Riesterfaktor ist defi niert als: (100% - bt-1 - AVAt-1)/(100% - bt- 2  
- AVAt-2). Der Altersvorsorgeanteil (AVA) soll berücksichtigen, dass 
die Beitragszahler für die private Altersvorsorge zusätzliche Aufwen-
dungen haben, die das verfügbare Einkommen der Beitragszahler 
reduzieren. Die Renteneinkommen sollen diese Nettoeinkommens-
dämpfungen der Beitragszahler nachvollziehen. Deshalb ist vorge-
sehen, den AVA-Wert sukzessive von 0% auf 4% zu erhöhen. Diese 
stufenweise Anhebung des AVA-Werts wird Riester-Treppe genannt. 
Für die Rentenanpassung 2008 wurde die Erhöhung des AVA-Werts 
von 2% auf 2,5% ausgesetzt und für die Rentenanpassung 2009 die 
Erhöhung von 2,5% auf 3%.

Den Beitragssatzerhöhungsdruck erkennt man 
auch anhand des Bruttorentenniveaus, das durch 
die Schutzklausel und dem Aussetzen der Riester-
Treppe um fast 1,5 Prozentpunkte höher liegt (vgl. Ab-
bildung 3). Nur das Unterlassen dieser Maßnahmen 
hätte eine Senkung des Rentenniveaus im Sinne der 
Rentenreformen 2001 und 2004 ergeben. Der Anstieg 
des Rentenniveaus im Jahr 2009 ist auf die voraus-
sichtlich schwache Lohnentwicklung in diesem Jahr 
bei der gleichzeitig erfolgten relativ starken Renten-
erhöhung zurückzuführen (vgl. Abbildung 1). Würden 
die Renten der Lohnentwicklung folgen, würde dieser 
Anstieg des Rentenniveaus im Jahr 2010 durch eine 
entsprechende Rentenanpassung „korrigiert“. Genau 
dies könnte aber durch die Rentengarantie verhindert 
werden.

Nachholberg durch die Schutzklausel und das Aussetzen des Riesterfaktors

Unterbliebene Renten-
 dämpfung durch

Jährlicher Nachholbedarf

in %

Gesamter Nachholbedarf

in % 

Jährliche 
Mehrausgaben1

Kumulierte
Mehrausgaben

der Rentenausgaben in Mrd. Euro in Mrd. EuroWest Ost Gesamt

2005 Schutzklausel 1,1 1,0 1,1 1,09 1,1 1,1

2006 Schutzklausel 0,65 0,3 0,55 1,66 2,7 3,8

2007 1,66 3,3 7,2

2008 Aussetzen der Riester-Treppe 0,64 0,64 0,64 2,30 4,0 11,2

2009 Aussetzen der Riester-Treppe 0,64 0,64 0,64 2,94 5,4 16,6

1 Dabei wurde berücksichtigt, dass die Rentenanpassungen jeweils zum 1. Juli eines Jahres stattfi nden, der ausgewiesene Nachholbedarf in % 
der Rentenausgaben also nur für die zweite Hälfte des ausgewiesenen Jahres gilt. Für die erste Jahreshälfte wird für die Berechnung der Mehr- 
ausgaben der Prozentsatz des Vorjahres verwendet.

Q u e l l e : eigene Berechnungen.

Abbildung 1 
Entwicklung des aktuellen Rentenwerts (West) 

bis 2009
(in Euro)

Aktueller Rentenwert: Monatsrente für einen Entgeltpunkt (Ein Ent-
geltpunkt entspricht  der Beitragszahlung eines Jahres nach Maßgabe 
des Durchschnittseinkommens).

Q u e l l e : eigene Berechnungen.
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Wirkung der Rentengarantie

Ein weiterer Nachholtatbestand wurde im Frühjahr 
2009 mit der sogenannten Rentengarantie geschaffen. 
Der Anlass dafür, ein solches generelles Rentenkür-
zungsverbot auszusprechen, war die Frühjahrsprog-
nose der Wirtschaftsforschungsinstitute im April 2009. 
Dort wurde ein Rückgang der Bruttolöhne und -gehäl-
ter je Arbeitnehmer, also der für die Rentenanpassung 
relevanten Lohngröße, um 2,3% vorhergesagt. Damit 
wurde eine Rentensenkung im Jahr 2010 wahrschein-
lich. Die Bundesregierung reagierte darauf, indem sie 
eine Rentenkürzung im nächsten Jahr und für alle spä-
teren Jahre ausschloss. Dazu wurde am 26. Juni 2009 
eine entsprechende Gesetzesänderung im Bundestag 
verabschiedet. Zukünftig darf keiner der Faktoren in 
der Rentenanpassungsformel (Lohnfaktor, Riesterfak-
tor und Nachhaltigkeitsfaktor) zu Rentenkürzungen 
führen. Bisher waren im Rahmen der Schutzklausel 
nur solche Rentenkürzungen ausgeschlossen, die 
vom Riesterfaktor oder vom Nachhaltigkeitsfaktor 
herrührten. Ein negatives Lohnwachstum konnte da-
gegen entsprechende Rentenkürzungen zur Folge 
haben. Allerdings sollen diese nicht vorgenommenen 
Rentenkürzungen bei zukünftigen Rentenanpassun-
gen genauso wie die unterbliebenen Rentenkürzun-
gen aufgrund der schon vorher gültigen Schutzklausel 
ab 2011 nachgeholt werden, indem eine sich aus der 

Abbildung 2 
Beitragssatzeffekte1 bis 2009

(in Prozentpunkten)

1 Hier ist der rechnerische Beitragssatzeffekt abgebildet, also die me-
chanistische Umrechnung der Mehrbelastung in Beitragssatzpunkte. 
Dies bedeutet nicht, dass in dem betreffenden Jahr der Beitragssatz 
tatsächlich in diesem Ausmaß niedriger gewesen wäre. Hierfür spie-
len die Regeln zur Beitragssatzanpassung (insbesondere die Höhe 
der Nachhaltigkeitsrücklage) eine Rolle. Außerdem wurde 2009 eine 
Lohnstagnation unterstellt (vgl. Szenario II).

Q u e l l e : eigene Berechnungen.

Abbildung 3 
Entwicklung des Bruttorentenniveaus1 bis 2009

(Bruttorentenniveau in %)

1 Das Bruttorentenniveau ist defi niert als Relation der Standardrente 
zum Durchschnittseinkommen. Die Standardrente ist diejenige Rente, 
die man erhält, wenn man 45 Entgeltpunkte erworben, also 45 Jahre 
Beiträge nach Maßgabe des Durchschnittseinkommens gezahlt hat. 
Für das Jahr 2009 wurde eine Stagnation des Durchschnittseinkom-
mens unterstellt.

Q u e l l e : eigene Berechnungen.

Rentenanpassungsformel ergebende Rentenerhöhung 
gerade halbiert wird, bis der Nachholbedarf abgebaut 
ist.

Die Rentengarantie führt dazu, dass sich der Nach-
holberg in dem Ausmaß erhöht, wie eine sich eigent-
lich aus der Rentenanpassungsformel ergebende Ren-
tenkürzung nicht stattfi ndet.5 Käme es zum Beispiel zu 
einem Lohnrückgang von -2,3%, so würde der Lohn-
faktor in Ost und West 0,9770 betragen. Die Renten-
garantie verhindert aber eine entsprechende Renten-
senkung, so dass sich der gesamte Nachholbedarf nur 
durch die Rentengarantie um 2,3 Prozentpunkte auf 
5,24% der Rentenausgaben erhöhen würde. Die Ren-
tengarantie würde in diesem Beispiel – solange nicht 
nachgeholt wird – für sich genommen rund 5 Mrd. Eu-
ro jährlich oder rund 0,6 Beitragssatzpunkte kosten.

Der gesamte Nachholberg 
und dessen Abtragung

Nun soll der gesamte angehäufte und möglicher-
weise noch anzuhäufende Nachholberg und dessen 
Abtragung dargestellt werden. Dazu werden unter-
schiedliche Annahmen bezüglich der Lohnentwick-

5 Zur destabilisierenden Wirkung der Rentengarantie für die Ren-
tenversicherung und ihren intergenerativen Verteilungseffekten vgl. 
A. B ö r s c h - S u p a n , M. G a s c h e , C. W i l k e : Auswirkungen der 
Finanzkrise auf die Rentenversicherung, ihre Beitragszahler und ihre 
Rentner, MEA-Studies, No.9, Mannheim 2009 (erscheint demnächst).
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lung, insbesondere im Jahr 2009 getroffen. Dies ist 
entscheidend dafür, ob im Jahr 2010 die Rentenga-
rantie und die Schutzklausel wirken. Es werden drei 
Lohnszenarien zugrunde gelegt. Im ersten – optimis-
tischen – Szenario I kommt es in 2009 zu einer relativ 
kräftigen Lohnsteigerung von 1,5%, so dass weder 
die Rentengarantie noch die Schutzklausel zum Tra-
gen kommen. Im Szenario II wird 2009 eine Lohnstei-
gerung von 0% unterstellt. Damit wirkt nur die Schutz-
klausel, aber nicht die Rentengarantie. Im Szenario III 
kommt es in 2009 zu der in der Frühjahrsprognose der 
Wirtschaftsforschungsinstitute vorhergesagten Lohn-
senkung von -2,3%. Im Jahr 2010 wachsen die Löhne 
im Szenario I um ebenfalls 1,5%, in den Szenarien II 
und III gibt es eine Lohnstagnation. Im Jahr 2011 ent-
wickeln sich in allen drei Szenarien die Löhne mit einer 
Rate von 1,5% (vgl. Abbildung 4). Ab 2012 entspricht 
die Lohnentwicklung dem im Rentenversicherungsbe-
richt 2008 dargestellten mittleren Lohnpfad.6 Schließ-
lich wird als weiteres Szenario noch das „Szenario III 
ohne Rentengarantie“ betrachtet, um durch einen di-
rekten Vergleich mit Szenario III die Auswirkungen der 
Rentengarantie auf den Nachholberg abschätzen zu 
können.

Im Szenario I kommt die Rentengarantie nicht zum 
Tragen, auch ein erneutes Wirken der Schutzklausel 
gibt es nicht. Der Nachholberg erreicht hier 2010 sein 
Maximum (vgl. Abbildung 5). Die Rentenausgaben in 
diesem Jahr sind dann um fast 3% oder über 6 Mrd. 

6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bericht der Bundesre-
gierung über die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere über 
die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der Nachhaltigkeits-
rücklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den künfti-
gen 15 Kalenderjahren gemäß § 154 SGB VI (Rentenversicherungsbe-
richt 2008), Bonn 2008.

Abbildung 4
Lohnfaktor in den Simulationsszenarien

Q u e l l e : eigene Berechnungen.

Euro höher als ohne die staatlichen Eingriffe. Im Jahr 
2011 setzt das Nachholen ein, das im Jahr 2015 abge-
schlossen ist. Bis dahin haben die Beitragszahler rund 
36 Mrd. Euro mehr zahlen müssen als ohne Schutz-
klausel und Aussetzen der Riester-Treppe. In diesem 
Ausmaß fand also eine zusätzliche Umverteilung von 
Beitragszahlern zu Rentnern statt.

Im Szenario II wirkt in den Jahren 2010 und 2011 
die Schutzklausel, so dass der Nachholberg bis 2011 
aufgeschüttet wird. Die maximale jährliche Mehrbelas-
tung beträgt dann knapp 9 Mrd. Euro oder 4,5% der 
Rentenausgaben. Bis 2017 ist der Nachholberg ab-
getragen. Die Mehrbelastung der Beitragszahler sum-
miert sich bis dahin auf über 54 Mrd. Euro.

Im Szenario III kommt zusätzlich in 2010 die Ren-
tengarantie zum Tragen.7 Die Schutzklausel wirkt 

7 Die Bedeutung der Wirtschaftskrise für die fi nanzielle Situation der 
Rentenversicherung und die Auswirkungen der Krise für die Rentner 
soll hier nicht thematisiert werden. Vgl. dazu A. B ö r s c h - S u p a n  et 
al.: Auswirkungen der Finanzkrise auf die Rentenversicherung, ihre 
Beitragszahler und ihre Rentner, a.a.O.

Abbildung 5 
Nachholberg: Jährliche Mehrausgaben durch die 

staatlichen Maßnahmen1

(Mrd. Euro)

Die staatlichen Maßnahmen sind Schutzklausel, Aussetzen der Ries-
ter-Treppe und Rentengarantie. Die Berechnungen beruhen auf ei-
nem im Vergleich zu A. B ö r s c h - S u p a n  et al.: Auswirkungen der 
Finanzkrise auf die Rentenversicherung, ihre Beitragszahler und ihre 
Rentner, a.a.O. etwas vereinfachten Rentensimulationsmodell. Der 
hier hauptsächlich relevante Rentenanpassungsmechanismus wird 
jedoch für Westdeutschland und Ostdeutschland exakt abgebildet. 
Die Berechnung des Beitragssatzpfades wurde gemäß §158 SGB VI 
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Nachhaltigkeitsrücklage 
vorgenommen. Die Entwicklung der Rentner- und der Beitragszahl-
erzahl wurde aus dem für A. B ö r s c h - S u p a n  et al.: Auswirkungen 
der Finanzkrise auf die Rentenversicherung, ihre Beitragszahler und 
ihre Rentner, a.a.O. verwendeten Rentenmodell (MEA-PENSIM) über-
nommen.

Q u e l l e : eigene Berechnungen.
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in den Jahren 2010 bis 2012. Die Spitze des Nach-
holberges wird bei 6,8% der Rentenausgaben oder 
14 Mrd. Euro erreicht. Der Nachholberg ist erst 2019 
abgetragen. Die Mehrbelastung der Beitragszahler 
beläuft sich bis dahin auf rund 97 Mrd. Euro. Die fi -
nanzielle Bedeutung der Rentengarantie wird deut-
lich, wenn man das Szenario III mit und ohne Renten-
garantie vergleicht. Würde die Rentengarantie nicht 
gelten, würde im Jahr 2010 der Nachholberg nicht 
weiter aufgeschüttet. Er würde ähnlich wie im Sze-
nario II im Jahr 2011 mit knapp 9 Mrd. Euro sein Ma-
ximum erreichen. Es würde zu Mehrbelastungen der 
Beitragszahler von rund 55 Mrd. Euro kommen. Die 
Rentengarantie kostet die Beitragszahler – bei dem 
angenommenen Lohnrückgang von -2,3% in 2009 – 
somit rund 42 Mrd. Euro.

Wichtig für die politische Durchsetzbarkeit des 
Nachholprozesses sind die mit dem Nachholen ver-

bundenen Rentenanpassungsraten (vgl. Abbildung 6). 

Niedrige Rentenerhöhungen über Jahre hinweg dürf-
ten politisch nur schwer durchsetzbar sein, vor allem 
vor wichtigen Wahlen. Es zeigt sich, dass im Szena-
rio I die Rentenanpassungsraten bis 2013 unter 1% 
liegen werden. Im Szenario II kommen die Raten bis 
2015 nicht über 1% hinaus. Bei Anwendung der Ren-
tengarantie (Szenario III) ist sogar erst wieder im Jahr 
2019 mit Rentenanpassungsraten deutlich über 1% 
zu rechnen.

Fazit

Die Schutzklausel und das Aussetzen der Riester-
Treppe konterkarieren grundsätzlich die Zielsetzung 
des Riesterfaktors und des Nachhaltigkeitsfaktors, 
das Rentenniveau allmählich zu senken, um damit 
den Beitragssatz zu stabilisieren. In dem Maße, in 
dem die durch diese Regelungen verhinderten Ren-
tendämpfungen nachgeholt werden sollen, ist diese 
Zielverfehlung nur vorübergehend. Bis das Nachho-
len realisiert ist, entstehen Mehrausgaben, da die 
Rentenausgaben höher ausfallen als ohne diese Re-
gelungen. So sind derzeit die Rentenausgaben rund 
3% höher, was zusätzliche Kosten in Höhe von rund 
6 Mrd. Euro jährlich verursacht. Insgesamt summie-
ren sich die Mehrbelastungen für den Zeitraum 2005 
bis 2009 auf knapp 17 Mrd. Euro, die zusätzlich den 
Beitragszahlern aufgebürdet werden. In den Jahren 
2010 und 2011 ist wegen der geringen Lohnstei-
gerungen 2009 und 2010 ein erneutes Wirken der 
Schutzklausel zu erwarten, was die Mehrausgaben 
und den Nachholbedarf noch vergrößern würde. 
Könnte im Jahr 2012 dann mit dem Nachholen be-
gonnen werden, würde es mindestens bis zum Jahr 
2016 andauern. Zusätzlich hat die Regierung im Jahr 
2009 mit der Rentengarantie einen weiteren Nachhol-
tatbestand geschaffen. Kommt die Rentengarantie 
im Jahr 2010 tatsächlich zum Tragen – weil die Löh-
ne 2009 wie von den Wirtschaftsforschungsinstituten 
prognostiziert um 2,3% gesunken sind –, wird der 
Nachholberg noch höher und für die Beitragszahler zu 
Mehrbelastungen von insgesamt rund 42 Mrd. Euro 
führen. Kommt die Rentengarantie zum Einsatz, wird 
es bis 2019 dauern, bis das Nachholen abgeschlos-
sen ist. Bis dahin müssten die Rentner mit Rentenan-
passungsraten unter der Infl ationsrate rechnen. Es ist 
der Politik zu wünschen, dass sie die Kraft aufbringt, 
diese niedrigen Rentenanpassungen durchzusetzen. 
Denn sonst würde man die Rentenreformen der ver-
gangenen Jahre ad absurdum führen und in der letz-
ten Konsequenz die Gesetzliche Rentenversicherung 
in ihrem Bestand gefährden.

Abbildung 6
Rentenanpassungsraten im Nachholprozess

(in %)

Abgebildet sind die Rentenanpassungsraten in Westdeutschland. Da 
für West- und Ostdeutschland ab 2009 die gleichen Lohnzuwachs-
raten angenommen wurden, sind die Anpassungsraten in Ost und 
West identisch. Selbst wenn sich die Lohnzuwachsraten unterschei-
den würden, würden die abgebildeten Rentenanpassungsraten für 
Ostdeutschland die Untergrenze bilden, da die „Schutzklausel Ost“ 
eine geringere Anpassungsrate im Osten im Vergleich zum Westen 
verhindert. Vgl. dazu: A. B ö r s c h - S u p a n , T. B u c h e r- K o e n e n , 
M. G a s c h e , C. W i l k e : Ein einheitliches Rentensystem für Ost- und 
Westdeutschland – Simulationsrechnungen zum Reformvorschlag 
des Sachverständigenrates, MEA-Diskussionspapier 179-09, Mann-
heim 2009.

Q u e l l e : eigene Berechnungen.


